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Schutzkonzept der Kneipp®-KiTa Vogelnest 

A. Definitionen: Kindeswohl / Kindeswohlgefährdung / Formen von 

Kindeswohlgefährdung 

B. Präambel 

C. Risikoanalyse / Prävention 

D. Intervention 

E. Anlaufstellen sowie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

F. Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung- und sicherung 

G. Quellenangaben 

 

A. Definitionen 

Kindeswohl: 

Das Kindeswohl ist ein Rechtsbegriff im deutschen Familienrecht und umfasst das gesamte 

Wohlergehen sowie die gesunde Entwicklung eines minderjährigen Kindes. 

Kindeswohlgefährdung: 

Gemäß § 1666 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, 

wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl eines Kindes unmittelbar 

beeinträchtigt oder bedroht ist und die Erziehungsberechtigten diese Situation nicht 

beseitigen können oder wollen. 

Formen der Kindeswohlgefährdung: 

• Vernachlässigung: 

Grundlegende Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen werden unzureichend 

erfüllt (z. B. Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Sicherheit, emotionaler Austausch und 

Förderung in Sprache und Bewegung). 

• Körperliche Gewalt: 

Kinder werden durch Eltern oder andere Personen körperlich misshandelt, z. B. 

durch Schlagen, Treten oder durch Unterlassung (z. B. das Nichtversorgen von 

Verletzungen). 

• Seelische Grausamkeit: 

Wiederholte extreme Verhaltensmuster von Erziehungspersonen signalisieren 

Kindern oder Jugendlichen, dass sie wertlos, fehlerhaft, ungeliebt, ungewollt oder 

nur dazu da sind, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen. 

• Sexueller Missbrauch: 

Jede sexuelle Handlung an oder vor Kindern und Jugendlichen. 

 

B. Präambel 

Jedes Kind hat das Recht auf Respekt, Förderung, Beteiligung sowie auf eine gewaltfreie 

Bildung und Erziehung. Es ist die Aufgabe unserer KiTa, die uns anvertrauten Kinder vor 

Gewalt und Gefahren für ihr Wohl zu schützen. 
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Die Kinder des Vogelnests sollen vor akuten oder drohenden Gefahren, wie Misshandlung, 

Vernachlässigung oder Missbrauch, bewahrt werden. 

Uns und dem Träger ist bewusst, dass Gefahren sowohl aus dem sozialen Umfeld der 

Kinder als auch innerhalb des Vogelnests entstehen können. 

Wir orientieren uns an der Sicherstellung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII bzw. Art. 9b 

BayKiBiG und handeln entsprechend. Transparenz gegenüber den Betroffenen 

(Erziehungsberechtigte und Kinder) ist uns besonders wichtig, weshalb sie in unsere 

Handlungsabläufe einbezogen werden. 

Bei der Auswahl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten wir auf fachliche und 

persönliche Eignung und lassen einen an das Schutzkonzept angepassten 

Verhaltenskodex bei der Einstellung unterschreiben (siehe Anhang). Ein erweitertes 

Führungszeugnis gemäß § 30a BZRG wird bei der Neuanstellung und im weiteren Verlauf 

alle fünf Jahre eingefordert. 

Rechtliche Grundlagen zum Schutz der Kinder vor Gewalt in KiTas: 

• UN-Kinderrechtskonvention (Art. 2, 3, 6, 12, 19, 24, 34) 

• EU-Grundrechtecharta (Art. 24) 

• Grundgesetz (Art. 1, 2 in Auszügen) 

• BGB (§ 1631 Abs. 2) 

• SGB VIII (§ 1 Abs. 3, 8a, 8b, 22, 30, 45, 46, 47, 72a) 

• StGB (§ 225, 171, 174, 176, 180, 184) 

• BayKiBiG (Art. 9b) 

• AV BayKiBiG (§ 1 Abs. 3) 

 

C. Risikoanalyse / Prävention 

Das Ziel unserer Risiko- und Potenzialanalyse ist es, uns mit den Gefährdungspotenzialen 

und „Gelegenheitsstrukturen“, aber auch mit den Schutz- und Potenzialfaktoren, in den 

räumlichen Gegebenheiten, dem pädagogischen Alltag, den Arbeitsabläufen und den 

organisatorischen Strukturen des Vogelnests auseinanderzusetzen. Auf diese Weise sollen 

die Risiken für die Kinder vor Übergriffen, Grenzverletzungen und Gewalt minimiert 

werden, um Prävention zu gewährleisten. 

Wir reflektieren kontinuierlich, ob vorhandene Strukturen, Abläufe, Beziehungen sowie die 

spezifischen Rahmenbedingungen im Vogelnest Gewalt, Grenzüberschreitungen oder 

Übergriffe gegen Kinder begünstigen können. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren, mit Kindern mit 

Behinderungen oder solchen, die von einer Behinderung bedroht sind, sowie Kindern, die 

nur wenige oder keine Deutschkenntnisse haben. Diese Gruppen sind in ihrer Möglichkeit 

zur Beschwerde oder Beteiligung sprachlich eingeschränkt, weshalb wir hier eine 

besondere Sensibilität für ihre individuellen Ausdrucksformen und Bedürfnisse entwickeln. 

Unsere Absicht ist es, mögliche Schwachstellen zu erkennen und ein Bewusstsein für die 

Risiken und Gefährdungspotenziale innerhalb des Vogelnests zu schaffen. Wir fördern eine 

achtsame, wertschätzende und aufmerksame Einrichtungskultur, die die persönlichen 

Grenzen und Rechte aller Kinder und Erwachsenen im täglichen Miteinander wahrt. 
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Die Ergebnisse unserer einrichtungsspezifischen Reflexion zur Identifizierung von 

Schwachstellen werden dokumentiert und mit entsprechenden Maßnahmen 

beantwortet. 

 

Risikofaktor Gegenmaßnahme 

Team betreffend:  

Der eng kalkulierte Personalschlüssel wird 

durch Fehlzeiten weiter verschärft. Dies 

führt zu Unterbesetzungen, die 

gelegentlich dazu führen, dass 

pädagogische Fachkräfte alleine eine 

Gruppe betreuen müssen. Die daraus 

resultierende hohe Arbeitsbelastung äußert 

sich oft in gestresstem Verhalten, 

Reizbarkeit und Hektik. Gleichzeitig sinkt 

die Möglichkeit, die Kinder ausreichend zu 

beobachten, was sogenannte „blinde 

Flecke“ erzeugen kann. Zudem wird es 

schwieriger, alle Räume und 

Gegebenheiten im Blick zu behalten. 

Der Start ins KiTa-Jahr mit einem guten 

Personalschlüssel ermöglicht es, auch 

kurzfristige Ausfälle, wie etwa durch 

Schwangerschaft oder Krankheit, 

abzufedern. Durch die flexible 

Einsatzbereitschaft der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in verschiedenen Gruppen 

können Engpässe rasch überbrückt 

werden. Die Leitung übernimmt hierbei 

auch eine Springerfunktion, um in akuten 

Situationen gezielt auszuhelfen. Zusätzlich 

wird die Ausbildung von Praktikantinnen 

und Praktikanten gefördert, um langfristig 

weitere Unterstützung und zusätzliche 

„Köpfe“ für das Team zu gewinnen. 

Ein unzufriedenes Teamklima führt häufig 

zu schlechter Laune und mangelnder 

Geduld, was sich negativ auf die 

pädagogische Arbeit auswirken kann. In 

solchen Situationen besteht die Gefahr, 

dass es zu Grenzverletzungen im Umgang 

mit den Kindern kommt, da Stress und 

Frustration die Sensibilität im täglichen 

Miteinander beeinträchtigen. Ein gutes 

Teamklima ist daher entscheidend für eine 

respektvolle und achtsame Betreuung. 

Regelmäßige Mitarbeitergespräche, 

teambildende Maßnahmen und 

kontinuierliche Teamsitzungen tragen 

maßgeblich zu einem positiven Teamklima 

bei. Auch der offene und konstruktive 

Umgang mit Konfliktsituationen im Team ist 

entscheidend. Die Teammitglieder wissen, 

dass ihre Anliegen ernst genommen 

werden und sie sich jederzeit an die 

Leitung oder Stellvertretung wenden 

können, die stets ein offenes Ohr für sie 

haben. 

Das Leitungsteam arbeitet transparent, um 

Unstimmigkeiten oder Missverständnissen 

vorzubeugen. Partizipation im Team ist uns 

besonders wichtig – dabei achten wir 

darauf, niemandem Entscheidungen 

aufzuzwingen, die er nicht mittragen 

möchte. 

 

Ein zu autoritärer Erziehungsstil, bei dem 

strikte Regeln ohne Mitspracherecht 

durchgesetzt werden, kann Kinder in ihrer 

Entwicklung einschränken und zu Angst 

oder Anpassungsdruck führen. 

Andererseits bergen auch ein zu 

Wertschätzender und achtsamer Umgang, 

ohne Regeln außer Acht zu lassen sind uns 

im Vogelnest wichtig. 

Bayrischer Bildungs- und Erziehungsplan als 

Grundlage unserer Arbeit. 
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antiautoritärer oder laissez-faire 

Erziehungsstil Gefahren, da klare Strukturen 

und Orientierung fehlen, was zu 

Unsicherheiten bei den Kindern führen 

kann. In beiden Fällen besteht die Gefahr, 

dass die Bedürfnisse der Kinder nicht 

ausreichend wahrgenommen werden. 

Eine ausgewogene, situationsorientierte 

pädagogische Haltung, die sowohl 

Orientierung als auch Mitbestimmung 

bietet, ist entscheidend für eine gesunde 

Entwicklung der Kinder. 

Ein genaues „Hinhören“ während des 

Einstellungsgesprächs ist entscheidend, um 

das Erzieherverhalten und die Haltung 

gegenüber den Kindern zu verstehen. In 

den Kleinteams achten wir auf eine 

ausgewogene Mischung aus jüngeren und 

älteren Mitarbeitenden, um von den 

unterschiedlichen Erfahrungen und 

Perspektiven zu profitieren. Die 

harmonische Zusammensetzung der 

Kleinteams fördert ein positives 

Arbeitsklima und stärkt die Teamdynamik. 

Darüber hinaus legen wir großen Wert auf 

individuelle Fortbildungsmaßnahmen, die 

gezielt auf die spezifischen Stärken und 

Schwächen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter abgestimmt sind. So stellen wir 

sicher, dass jeder die Unterstützung erhält, 

die er oder sie benötigt, um sich fachlich 

und persönlich weiterzuentwickeln. 

 

Räumlichkeiten betreffend:  

Hochebenen bieten den Kindern 

vielfältige Spielmöglichkeiten und fördern 

ihre Kreativität und Bewegungsfreude. 

Allerdings bergen sie auch gewisse 

Gefahren, da sie nicht ständig einsehbar 

sind. Diese eingeschränkte 

Übersichtlichkeit kann dazu führen, dass 

Aufsichtspflichten erschwert werden und 

im Falle eines Unfalls schnelle Hilfe nicht 

gewährleistet ist. Daher ist es wichtig, klare 

Regeln für die Nutzung von Hochebenen 

aufzustellen und die Kinder im Umgang mit 

diesen Spielbereichen zu sensibilisieren, um 

ihre Sicherheit zu gewährleisten. 

 

Die Gestaltung der Hochebenen sollte 

offen und einsehbar sein, um die Sicherheit 

der Kinder zu gewährleisten. Große, 

blickdichte Möbelstücke sollten vermieden 

werden, damit die Aufsichtspersonen 

jederzeit einen klaren Überblick über die 

Spielbereiche haben. Ein regelmäßiges 

und präsentes Auftreten der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist 

entscheidend, um auf die Kinder 

einzugehen und potenzielle Gefahren 

frühzeitig zu erkennen. Bei Bedarf sollten 

die Hochebenen auch umstrukturiert 

werden, um eine sichere und 

ansprechende Spielumgebung zu 

schaffen, die die Kreativität und 

Bewegungsfreude der Kinder fördert. 

 

Die Nebenräume erfordern besondere 

Aufmerksamkeit, da sie nicht durchgehend 

einsehbar sind. 

Die Türen zu den Nebenräumen bleiben 

größtenteils offen. Viele von ihnen sind mit 

Sichtfenstern ausgestattet, sodass die 

Räume gut einsehbar sind. 

Schlafraum Ein angeleitetes Schlafritual dient der 

Einarbeitung. Babyphones sind generell 

eingeschaltet, sobald ein Mitarbeiter das 

Einschlafen allein begleitet. 
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Wickelraum Der Raum dient als Begegnungsraum für 

zwei Gruppen, wobei jede Gruppe ihren 

eigenen Wickeltisch hat. Die Türen zum 

Wickelraum sind teils verglast. Die Toiletten 

sind durch Trennwände voneinander 

abgetrennt. Beim Wickeln wird das Kind 

nur so viel wie nötig im Genitalbereich 

berührt. Fremde Personen dürfen während 

des Wickelns nicht anwesend sein und 

werden gebeten, den Raum zu verlassen. 

Toiletten Die Toiletten sind abschließbar, und die Tür 

zum Toilettenraum bleibt generell offen. 

Die Mitarbeiter begleiten die Kinder nur auf 

deren Wunsch zur Toilette, sind jedoch bei 

Bedarf in Rufweite. Das Kind wird nur so viel 

wie nötig im Genitalbereich berührt. 

Mobile Wickelstation im Kindergarten Die Wickelstation befindet sich in einem 

ruhigen, ungestörten Bereich (ehemaliger 

Personalraum), und die Tür bleibt während 

des Wickelns offen oder angelehnt. Die 

Wickelsituation wird sprachlich begleitet, 

um dem Kind Sicherheit zu vermitteln und 

deutlich zu machen, dass es dabei kein 

‚Geheimnis‘ gibt 

Eingangstüre Kindergarten und Krippe Die Türen sind mit Zeitschlössern 

ausgestattet, um zu verhindern, dass das 

Vogelnest unbemerkt betreten werden 

kann. Zusätzlich gibt es eine Klingel, die es 

ermöglicht, gezielt den Eintritt zu 

gewähren. 

Kuschelecken  Die Kuschelecken sind im Raum so 

positioniert, dass sie gut einsehbar sind. Die 

Vorhänge der Kuschelecken bleiben stets 

offen. 

Garten Die Gartentüren sind absperrbar und 

können nur während der Abholzeit mit 

einem individuellen Schlüssel für jede 

Abholperson geöffnet werden. Der 

Spielbereich hinter der Hütte wird nicht 

genutzt. Das Personal verteilt sich im 

Garten so, dass alle Bereiche einsehbar 

sind. Es ist ausreichend Personal im Garten 

vorhanden, das sich umsichtig positioniert 

und darauf achtet, keine Gruppen zu 

bilden oder sich in Gespräche zu vertiefen. 

 

Um Konflikte im Garten vorzubeugen, gibt 

es einen Gartenbelegungsplan. Es dürfen 

nur zwei Gruppen (in Ausnahmefällen drei 
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Gruppen) gleichzeitig nach draußen 

gehen. Jede Gruppe muss mindestens mit 

einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter 

im Garten vertreten sein. 

Die Kinder betreffend:  

Kneipp-Anwendungen Bei Armgüssen, Armbädern und 

Bürstenmassagen sind die Oberkörper mit 

einem T-Shirt, Unterhemd oder Body 

bedeckt. 

Grenzverletzungen untereinander, 

Umgang mit Konflikten 

Eine ausreichende personelle Ausstattung 

sowie angepasste Räumlichkeiten sind 

wichtig. Kinder mit Konflikten sollten nicht 

alleine gelassen werden; stattdessen ist 

Hilfestellung zu geben. Eine gute 

Beobachtung der verschiedenen 

Situationen, offene Kommunikation mit 

den Betroffenen und den Eltern sowie 

Übergabelisten für das Personal sind 

ebenfalls entscheidend. 

Diskriminierungstendenzen, Mobbing Alle Kinder sind gleich, und wir legen Wert 

auf Gleichberechtigung sowie eine 

genderneutrale Erziehung. 

Mittagessen /Brotzeit Die Kinder essen gemeinsam in ihren 

jeweiligen Gruppen, wobei wir eine 

angenehme und ruhige Atmosphäre 

schaffen. Wir ermutigen die Kinder, auch 

neue Speisen auszuprobieren, zwingen 

jedoch kein Kind, aufzuessen! Generell 

wird kein Kind – selbst bei 

Lieblingsgerichten – dazu gezwungen, den 

gesamten Teller leer zu essen. Bei Kindern, 

die weniger essen, bieten wir kleinere 

Portionen und kleine 'Probiererle' an. 

Nähe- / Distanzverhalten Das Kind entscheidet selbst über die Nähe 

zu uns. Kein Kind wird auf den Schoß oder 

zum Kuscheln genommen, ohne dass es 

dieses Bedürfnis äußert. Generell ist Küssen 

(zwischen Kindern, zwischen Kindern und 

Personal sowie zwischen Personal und 

Kindern) im Vogelnest nicht erwünscht. Wir 

beobachten das Verhalten der Kinder 

zueinander und achten darauf, dass kein 

übergriffiges Verhalten auftritt. 

Doktorspiele 

 

Wir vermitteln den Kindern, dass Nacktheit 

und Berührungen nichts Schlimmes sind, 

jedoch nicht ins Vogelnest gehören. Das 

Berühren der Genitalien anderer Kinder 

oder das Einführen von Gegenständen ist 

strengstens untersagt. Im Kindergarten wird 
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das Thema 'Nein sagen' zu unerwünschtem 

Verhalten von anderen Kindern und 

Erwachsenen immer wieder aufgegriffen 

und bearbeitet. 

 

Die Kuschelecken bleiben offen und 

einsehbar. Regelmäßige Kontrollblicke in 

die Kuschelecken und auf die obere 

Ebene sind wichtig. Das Thema 

'Doktorspiele' sollte offen angesprochen 

werden, und es werden klare Regeln im 

Gruppenalltag aufgestellt. 

 

Ein offener Umgang mit den Eltern zu 

diesem Thema ist uns besonders wichtig. 

Schutzmaßnahmen für besonders 

vulnerable Kinder (Krippenkinder/I-

Kinder/Kinder mit 

Entwicklungsverzögerung) 

Besondere Achtsamkeit ist im Umgang mit 

Kindern erforderlich, die sich sprachlich 

noch nicht ausreichend äußern können 

oder sich nicht trauen, ihre Bedürfnisse zu 

formulieren oder 'Nein' zu sagen. Es ist 

wichtig, Veränderungen im Verhalten, in 

der Mimik und Gestik genau zu 

beobachten. 

Die Familien betreffend:  

Hinweise auf Gewalt gegen Kinder oder 

ihre Vernachlässigung innerhalb der 

Familie 

Ein aufmerksames Beobachten und das 

bewusste Vermeiden des Wegsehens sind 

von großer Bedeutung, besonders bei 

Familien in schwierigen 

Lebensverhältnissen. Wie sind die Kinder 

gepflegt und versorgt? 

Besonderes Augenmerk sollte auch auf die 

Brotzeit gelegt werden, um ein gepflegtes 

Äußeres sowie eine gute Körper- und 

Mundhygiene sicherzustellen. 

Auffälligkeiten im Verhalten der Kinder, wie 

Ängstlichkeit, Aggressivität oder häufige 

Fehlzeiten, sollten stets im Blick behalten 

werden. 

Bei Erziehungsproblemen vermitteln wir 

den Kontakt zu Beratungsstellen, bieten 

Unterstützung in Elterngesprächen an und 

leiten gegebenenfalls an Fachpersonal 

weiter. 

 

Externe Personen betreffend:  

PraktikantInnen Einführung in den Arbeitsbereich: 

Praktikanten wickeln nicht und begleiten 

Kinder nicht alleine zur Toilette. 
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Es erfolgt die Unterschrift der 

Schweigepflichtserklärung. Praktikanten 

werden im Alltag stets begleitet und nicht 

allein gelassen. 

 

Fachdienste Logopäden, Ergotherapeuten und 

Heilpädagogen nutzen nach Möglichkeit 

Räume mit einsehbaren Bereichen 

(Glaseinsatz). Bei geschlossenen Räumen 

führen wir regelmäßige, unangekündigte 

Kontrollen durch. Dies wird vorab mit den 

Fachdiensten besprochen, um 

Missverständnisse zu vermeiden. 

Hauswirtschaftliches Personal Hauswirtschaftliches Personal ist nie mit 

den Kindern allein. 

Nahe Beziehungen innerhalb 

Personals/Personal mit Eltern 

Befangenheit wird reflektiert behandelt 

und bewusst angesprochen, sowohl im 

Austausch zwischen Mitarbeitern als auch 

im Kontakt mit Eltern. 

Falls erforderlich, werden dritte Personen 

hinzugezogen, um Schwierigkeiten zu 

thematisieren oder Auffälligkeiten zu 

klären. 

 

Privates und Berufliches werden dabei stets 

voneinander getrennt. 

 

D. Intervention 

Maßnahmen Konkrete Inhalte 

Vorgehen bei Verdachtsfällen - Verdachtsfall wird der 

Gruppenleitung und dann der 

Leitung der KiTa gemeldet und 

besprochen 

- Je nach Vorfall (Leitung 

entscheidet) wird das Team /der 

Träger informiert 

- Offener Umgang mit den Eltern / 

Erziehungsberechtigten 

Sofortmaßnahmen - Kind wird sofort aus der Situation 

genommen / Kind wird ernst 

genommen in seinen Aussagen 

Einschaltung von Dritten - Die insoweit erfahrene Fachkraft 

wird hinzugezogen – nach 

Abwägung 

- Nach Beratung evtl. Einschaltung 

vom Jugendamt 

Dokumentation - Aussagen der Kinder detailliert 

dokumentieren 
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- Aussagen der Beteiligten hören und 

dokumentieren 

Datenschutz - Daten werden nur an die 

notwendigsten Personen 

weitergegeben.  

- Fälle werden im Team möglichst 

ohne Namen als Fallbeispiel 

analysiert (Notwendigkeit muss von 

Fall zu Fall geprüft werden.) 

Aufarbeitung bzw. Rehabilitation - Verweisung zu Beratungsstellen 

(psychologische/therapeutische 

Beratungsstellen) 

- Berichtigung der Unterstellungen bei 

Falschverdächtigung, offener 

Umgang damit 

- Aufarbeitung von Verdachtsfällen 

durch Supervision und 

Fallbesprechungen 

Partizipations- und Beschwerdemöglichkeit 

für Kinder, Personal und Eltern 

-  

 

Unabhängig vom individuell erarbeiteten Interventionsplan sollten stets folgende 

Standards gelten: 

 

• Ruhe bewahren, um unüberlegtes und übereiltes Handeln zu vermeiden. 

• Alternativhypothesen sorgfältig prüfen: mögliche andere Szenarien gründlich in 

Betracht ziehen. 

• Gründliche Dokumentation sicherstellen. 

• Von der Wahrhaftigkeit des Kindes ausgehen: den Aussagen der Kinder nicht mit 

Skepsis begegnen. 

• Die Wünsche der Kinder respektieren: geplante Interventionen mit den Kindern 

besprechen und nur in dringenden Notfällen gegen ihren Willen Entscheidungen 

treffen. 

• Spezialwissen einholen: Fachkräfte zur Beratung hinzuziehen. 

 

E. Anlaufstellen sowie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

Träger der KiTa Vogelnest Gemeinde Oy-Mittelberg 

Hauptstraße 12 

87466 Oy-Mittelberg 

Tel: 08366 984-0 

Aufsichtsbehörde Landratsamt Oberallgäu 

Oberallgäuer Platz 2 

87527 Sonthofen 

Tel: 08321 612-0 

Jugendamt  Jugendamt Oberallgäu 

Oberallgäuer Platz 2 

87527 Sonthofen 

Tel: 08321 612 - 276 
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Erziehungs- und Familienberatung KJF- Kinder- und Jugendhilfe Kempten 

Daniele Fröhlich 

Tel: 0831 52232-0 

Hilfetelefon Hilfe und Beratung bei Fragen des 

sexuellen Kindesmissbrauchs 

Tel: 0800 2255530  

Polizei Tel: 110 

Weißer Ring Opfertelefon 

Tel: 116006 

 

F. Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung- und Sicherung 

 

• Fortbildung und Schulung des Personals: Regelmäßige Schulungen zu Kinderschutz, 

Umgang mit Verdachtsfällen und Prävention von Gewalt und Missbrauch. Alle 

Mitarbeitenden werden in den Schutzkonzepten geschult und sensibilisiert. 

• Verpflichtende Schweigepflichtserklärung: Alle Mitarbeitenden und Praktikanten 

unterschreiben eine Schweigepflichtserklärung, um den Schutz der persönlichen 

Daten und sensiblen Informationen der Kinder sicherzustellen. 

• Etablierung klarer Verhaltensregeln: Festlegung verbindlicher Verhaltensregeln im 

Umgang mit den Kindern (z. B. keine Alleinbetreuung durch Praktikanten oder 

ungeschultes Personal, einsehbare Räume bei Einzelbetreuungen). 

• Regelmäßige Supervision und Reflexion: Teamsitzungen, in denen problematische 

Situationen und Befangenheit reflektiert sowie Lösungsvorschläge gemeinsam 

erarbeitet werden. Supervision durch externe Fachkräfte zur Klärung von Konflikten 

oder Unsicherheiten. 

• Einrichtung eines Schutzbeauftragten: Eine speziell ausgebildete Person im Team 

übernimmt die Rolle des Schutzbeauftragten, ist Ansprechpartner für alle 

Mitarbeitenden und Eltern und koordiniert Schutzmaßnahmen. 

• Klar strukturierte Melde- und Interventionswege: Definierte Abläufe bei 

Verdachtsfällen, wie das Vorgehen bei Verdacht auf Misshandlung oder 

Missbrauch sowie der Kontakt zu Beratungsstellen oder Fachkräften. 

• Dokumentation: Gründliche und kontinuierliche Dokumentation aller auffälligen 

Verhaltensweisen und Vorkommnisse, um Handlungen nachzuvollziehen und 

Entwicklungsverläufe festzuhalten. 

• Transparente Kommunikation mit Eltern: Regelmäßige Informationsveranstaltungen 

für Eltern über das Schutzkonzept und Möglichkeiten der Zusammenarbeit im 

Kinderschutz. 

• Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung des Schutzkonzepts: Das 

Schutzkonzept wird regelmäßig überprüft, weiterentwickelt und an aktuelle 

Entwicklungen und Erkenntnisse angepasst. 

• Einbindung externer Fachstellen: Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, 

Kinderschutzzentren oder Fachkräften bei Bedarf, um die Qualität der 

Schutzmaßnahmen zu sichern und zu verbessern. 
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G. Quellenangaben 

 

- Individuelle Überlegungen (Kathrin Gerlach/Judith Gorbach) und das gesamte 

Team der Kneipp®-KiTa Vogelnest. 

- www.kinderschutz.landkreis-stendal.de 

 

- www.familienrechtsinfo.de 

 

- Leitfaden zur Sicherung des Schutzauftrags in Kindertageseinrichtungen (bayern.de) 

 

http://www.kinderschutz.landkreis-stendal.de/
http://www.familienrechtsinfo.de/
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/kinderbetreuung/stmas_leitfaden-schutzauftrag-kitas_a4_bf_kws.pdf

